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Gemeinde Wustermark 
Gemeindevertretung 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der 26./VI Sitzung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Wustermark am 29.11.2016 

 
 

 5.  Haushaltssatzung der Gemeinde Wustermark für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 
hier: Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der Haushaltssatzung 
Vorlage: B-134/2016 

  
 Beschluss: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Wustermark 
inkl. dem Haushaltsplan und den erforderlichen Anlagen ohne Änderungen für die Haus-
haltsjahre 2017 und 2018. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 11 

Nein: 0 

Enthaltung: 1 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 6.  Außerplanmäßige Ausgabe 
hier: Sonderzuweisung des Kaufpreises zuzüglich der Nebenkosten für den Grund-
stückserwerb des Sportplatzes an den ESV Lok Elstal 
Vorlage: B-147/2016 

  
 Beschlussvorschlag: 

 
(1) Die Gemeindevertretung beschließt, dem ESV Lok Elstal e.V. eine Sonderzuwei-

sung in Höhe von 110.000  € für den Grundstückserwerb inkl. Nebenkosten  im 
Jahr 2016 zu gewähren, damit umgehend der Kaufvertrag für den Grundstücks-
erwerb der Sportstätte im Ortsteil Elstal vom Bundeseisenbahnvermögen abge-
schlossen werden kann. 

 
(2) Die Gemeindeverwaltung wird nach Beschlussfassung der Sonderzuweisung 

durch die Gemeindevertretung eine Vereinbarung mit dem ESV Lok Elstal e.V. 
abschließen, der die Verwendung der Zuweisung und die Nachweispflicht regelt. 

 
 

 zurückgestellt 
  

(Siegel)  ………………………….  
        Der Bürgermeister  

 
 
 

 7.  Wahl der Option gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) 
hier: Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: B-135/2016 

  
 Beschluss: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Wustermark von der Optionser-
klärung gemäß § 27 (22) S. 3 UStG Gebrauch macht und dass sie § 2 (3) UStG in der am 
31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 
01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin anwenden wird (Optionserklärung nach 
dem BMF-Schreiben vom 19.04.2016). 
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 Abstimmungsergebnis: 

 

Ja: 12 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 8.  Umsetzung der abgestimmten Projektvorschläge im Rahmen des Bürgerbudgets 
2017 
hier: Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: B-138/2016 

  
 Beschluss: 

 
(1) Die Gemeindevertretung beschließt, dass ein Budget von insgesamt 50.000 € für die 

Gewinnervorschläge des Bürgerbudgets 2017 im Haushaltsplan 2017 aufgenommen 
wird, obwohl die Beteiligung am Abstimmungstag unter der in der Satzung zum Bür-
gerbudget festgesetzten Grenze von 10 % lag. 

 
(2) Demnach werden im Haushaltsplan 2017 insgesamt 50.000 € für folgende Projek-

tideen veranschlagt: 
 

Platz-
ie-

rung 

Stimmen-
anzahl 

Vorschlag Kosten / 
Budget 

Zuständig für 
die Umset-

zung 

1 200 Ausbau des öffentlichen Spiel-
platzes an der Grundschule 
Wustermark (z.B. Spielgerät, 
Bänke) 

10.000 € Gemeinde 

2 147 Aufstellung von Hundekotbe-
hältern im gesamten Gemein-
degebiet 

10.000 € Gemeinde 

3 95 Ansaat mehrjähriger, bienen-
freundlicher Wildblumenwiesen 
mit entsprechendem Saatgut 

5.000 € Gemeinde 

4 89 Bepflanzung Gemeindegebiet 
mit 3.000 Frühlingsblumen-
zwiebeln und 300 Rosen sowie 
Anbringung von 100 Nistkästen 

9.500 € Gemeinde 

5 82 Tour de Wustermark - gemein-
sames Fahrradfahren durch 
dieOrtsteile der Gemeinde 

2.000 € Antragsteller 

6 78 Durchführung einer dreitägigen 
Veranstaltung mit lokalen Akt-
euren/Erzeugern, traditionellen 
Bräuchen, altem Handwerk, 
Festumzug etc. 

10.000 € Antragsteller 

7 60 Aufstellung einer ausgedienten 
Telefonzell zum kostenlosen 
Tausch von Büchern 

2.500 € Gemeinde 

8 59 Floh- bzw. Trödelmarkt in der 
„Alten und Neuen Siedlung 
Wustermark“ 

1.000 € Antragsteller 

                     Gesamt  50.000 € 
 
(3) Die Mittel stehen nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung zur 

Verfügung. 
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(4) Die Gewinnervorschläge 5, 6 und 8 sind durch den Antragsteller umzusetzen oder 
einen Dritten (bspw. Verein), falls der Antragsteller die Organisation nicht überneh-
men kann. Die Gemeindeverwaltung beteiligt sich in Höhe des oben aufgeführten 
Zuschusses an der geplanten Veranstaltung, ist jedoch kein Organisator. 

 
 Abstimmungsergebnis: 

 

Ja: 12 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 9.  Antrag der Fraktion WWG zur Sitzung der Gemeindevertretung am 27.09.2016 
hier: Beschluss zum Thema: "Bürgerbudget" 
Vorlage: A-018/2016 

  
  
 Keine Beschlussfassung über diese Beschlussdrucksache 
  

(Siegel)  ………………………….  
        Der Bürgermeister  

 
 
 
 

 11.  Bebauungsplan Nr. W7 Teil E „GVZ Wustermark“ 
Hier: Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der 6. Änderung 
Vorlage: B-129/2016 

  
 Beschluss: 

 
Der Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W7, Teil E „GVZ Wustermark“ in 
der Fassung vom November 2016, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen sowie die dazugehörige Begründung mit dem gesonderten Teil, dem Um-
weltbericht, werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) bestimmt. Gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung werden gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden, Stellungnahmen zum Planentwurf 
und seiner Begründung eingeholt. 
 
In der ortsüblichen Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffentlichkeit ist darauf hinzu-
weisen, dass umweltbezogene Informationen eingesehen werden können, wie z.B. 

 Faunistische Untersuchung für die 6. Änderung des B-Plan W7, Teil E „GVZ Wus-
termark“ der Gemeinde Wustermark – Landkreis Havelland - , Berlin August 
2016; Jens Scharon 

 5. Zusatzbetrachtung zum schalltechnischen Gutachten – Lärmkontingentierung 
für das Bebauungsplangebiet Nr. W7, Teil E des GVZ Wustermark 

 
 Abstimmungsergebnis: 

 

Ja: 12 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 



Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse 

 
Seite 4 von 15 

 
 

 12.  Städtebaulicher Entwurf für den 1. Bauabschnitt im Olympischen Dorf 
hier: Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: B-132/2016 

  
 Beschluss: 

 
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt das städtebauliche Konzept für den 1. 
Bauabschnitt im Olympischen Dorf mit/ohne Änderungen als Basis für die Ausarbeitung 
des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. E 36 „Olympisches Dorf“ Teilgebiet A. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 12 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 13.  Satzung der Gemeinde Wustermark über die Herstellung notwendiger Stellplätze 
(Stellplatzsatzung) 
Hier: Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 1. Änderung 
Vorlage: B-130/2016 

  
 Beschluss: 

 
Es wird beschlossen, den Entwurf 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Wustermark 
über die Herstellung notwendiger Stellplätze (Stellplatzsatzung) in der Fassung vom Ok-
tober 2016 zu billigen und gemäß § 87 Abs. 8 der Brandenburgischen Bauordnung 
(BbgBO) den betroffenen Bürgern und den berührten Träger öffentlicher Belange Gele-
genheit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von einem Monat zu geben.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 12 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 14.  Entwurf Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 
Hier: Stellungnahme der Gemeinde 
Vorlage: B-131/2016 

  
 Beschluss: 

 
Es wird beschlossen folgende Stellungnahme zum LEP HR abzugeben: 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Landesentwicklungsplans Hauptstadtre-
gion Berlin/Brandenburg (HR) beteiligt sich die Gemeinde Wustermark durch Abgabe 
einer Stellungnahme.  
 
Als im Planraum gelegene Gemeinde hat die Gemeinde Wustermark ihre Bauleitpläne 
den Zielen der Raumordnung anzupassen und die im LEP HR festgesetzten Ziele und 
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Grundsätze bei raumbedeutsamen Planungen einzuhalten bzw. in der Abwägung zu be-
rücksichtigen. Damit ist die Gemeinde von den Festsetzungen des LEP HR direkt betrof-
fen. 
 
In der Gesamtheit ist festzustellen, dass die beabsichtigten Vorgaben der Landesplanung 
durch Ziele und Grundsätze die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde Wustermark in 
einem unangemessenen Maße einschränkt, insbesondere in den Gemeindeteilen, die 
nicht auf der Entwicklungsachse Dallgow-Döberitz - Wustermark liegen. Die Gemeinde 
Wustermark ist der Auffassung, dass es dem vorgelegten Entwurf nicht gelungen ist, die 
tatsächlich im Gemeindegebiet vorhandenen Strukturen, Ausgangslagen sowie beste-
henden und durchaus im Sinne einer nachhaltigen Bodennutzungspolitik sinnvollen Ent-
wicklungstrends angemessen zu berücksichtigen. Die Gemeinde Wustermark fordert 
daher eine standortgerechte Anpassung der im Weiteren detailliert dargestellten Ziele und 
Grundsätze. Zu den einzelnen Festsetzungen des in Rede stehenden Entwurfes bezieht 
die Gemeinde Wustermark daher wie folgt Stellung: 
 
Zu III.3 Zentrale Orte, Grundfunktionale Schwerpunkte, Daseinsvorsorge und Ein-
zelhandel 
  
Z 3.1 Zentralörtliche Gliederung 
Die Gemeinde Wustermark nimmt zur Kenntnis, dass an dem Zentrale-Orte-Prinzip fest-
gehalten wird und sich die  nachhaltige Siedlungsentwicklung auf räumliche Schwerpunk-
te konzentrieren soll. Der Entwurf sieht weiterhin vor, dass der Gemeinde Wustermark 
keine Zentralörtlichkeit im Sinne eines Mittel- bzw. Oberzentrums zugewiesen wird. Die-
ser Einschätzung folgt die Gemeinde Wustermark nicht. Die Festlegungen des Entwurfs 
beachten die besondere siedlungsstrukturelle Entwicklung der Gemeinde Wustermark 
und insbesondere der Ortslage Elstal nicht angemessen. Die Siedlungsgenese des Orts-
teils Elstal fußt auf zwei Ursprüngen. Zum einen auf der Errichtung des Rangierbahnhofs 
und eine hiermit verbundene Eisenbahnersiedlung und zum anderen auf einer Innutzung-
nahme des Gebiets durch militärische Nutzungen im Zusammenhang mit dem Truppen-
übungsplatz Döberitz. Beide historischen Nutzungen haben in vergangenen Zeiten große 
Areale der Ortslage eingenommen und diese Flächen somit einer anderweitigen Nutzung 
entzogen. Der Strukturwandel und die Demilitarisierung haben insbesondere in den 90er 
Jahren daher im Ortsteil Elstal große Entwicklungsflächen freigesetzt, die auch unter 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eine ausgesprochene Lagegunst aufweisen.  
 
Grundsatz 5.8 des Entwurfs stellt die besondere Bedeutung entsprechender Konversions-
flächen dar. Sie sollen neuen Nutzungen zugeführt werden. Die besondere Lagegunst 
durch eine ausgesprochen gute schienenseitige wie auch straßenseitige Anbindung, prä-
destiniert den Standort mindestens eine teilfunktionale Position im Siedlungsverbund 
einzunehmen. Die vorgesehene Nichtberücksichtigung spiegelt nicht die Realität ab.  
 
Zumindest in einzelnen Teilkriterien wie Einrichtungen der Gesundheitsversorgung,  groß-
flächiger Einzelhandel, größere Einrichtungen in den Bereichen Sport und Freizeit, die 
große Bedeutung als Arbeitsmarktstandort (Pendlerüberschuss) und die regionale Ver-
kehrsverknüpfung sprechen bereits für die vorhandene Zentralität.  
 
Die getroffene Nichtberücksichtigung widerspricht dabei auch der tatsächlichen Nachfra-
gesituation nach Flächen in der Gemeinde, die aufgrund ihrer Eigenarten eine zentralört-
liche Relevanz haben. Weiterhin entwickelt sich auch die Nachfragesituation durch Bevöl-
kerungszuwachs aus dem eigenen Gemeindegebiet heraus sehr stark. Hierbei ist zu er-
wähnen, dass die für die Einschätzungen herangezogene Bevölkerungsprognose für 
2030 nicht in Ansätzen die tatsächliche Entwicklung in der Gemeinde Wustermark abbil-
det. Die Prognose prognostiziert einen Bevölkerungsstand von 8.729 EW im Jahr 2030. 
Bereits zum 30.09.2016 liegt der tatsächliche Bevölkerungsstand bei 8.898 EW. Das 
Prognoseziel für 2030 wird somit bereits 14 Jahre zuvor erreicht, bei weiterhin starker 
Wachstumstendenz. Gebietsentwicklung wie die Heidesiedlung und die Entwicklungen im 
Olympischen Dorf werden die Einwohnerzahl in den kommenden 10 Jahren voraussicht-
lich weiter stark wachsen lassen. Derzeit leben in Wustermark 1174 Kinder im Alter von 
bis zu 12 Jahren. Eine Einwohnerzahl der Gemeinde Wustermark von mittelfristig 12.000 
EW ist durchaus realistisch. 
 
Die Gemeinde Wustermark liegt gemäß Entwurf weiterhin im Bereich des sogenannten 
Berliner Siedlungssterns, was die zuvor beschriebene Situation angemessen berücksich-
tigt. Dies widerspricht jedoch teilweise den Festsetzungen zum Schwerpunktraum Sied-
lung im Bereich  der Gemeinde Wustermark. 
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Die Gemeinde Wustermark schlägt daher die Festsetzung eines teilfunktionalen Mittel-
zentrums vor, dessen funktionale Ausrichtung im Weiteren mit der gemeinsamen Lan-
desplanung und den beiden angrenzenden Mittelzentren abgestimmt werden soll. 
 
Diese Einordnung als teilfunktionales Mittelzentrum erscheint insbesondere auch deshalb 
sachgerecht und notwendig, weil die Gemeinde Wustermark hinsichtlich ihrer Wirtschaft, 
ihrer sozialen Infrastruktur und Einwohnerzahl mittlerweile weitgehend oder vollständig 
die Kriterien für die Verleihung der Stadtrechte nach der Verfahrensrichtlinie zur Verlei-
hung der Bezeichnung "Stadt" gem. § 11 Abs. 2 Gemeindeordnung vom 31. März 1998 
(heute § 9 Abs. 2 KommVerf) erreicht und in einzelnen Aspekten bei weitem übererfüllt. 
Tatsächlich fehlt es der Gemeinde nur an der urbanen Siedlungsform. Sie verfügt über 
eine Einwohnerzahl, die in etwa derjenigen der Städte Altlandsberg, Erkner, Trebbin oder 
Wildau entspricht. Die Einwohnerzahl anderer brandenburgischer Städte wird (teilweise 
um ein Mehrfaches) überschritten.  
 
Die Gemeinde Wustermark verfügt über Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen 
der privaten und öffentlichen Hand. Betrachtet man die in ihrem Gebiet angesiedelten 
Handels- und Gewerbeeinrichtungen, so ergibt sich, dass diese den Bestand zahlreicher 
Mittelzentren teilweise deutlich übersteigt. Von besonderer Bedeutung unter den mehr als 
740 angemeldeten Gewerbebetrieben der Gemeinde sind dabei die zahlreichen bedeu-
tenden Betriebe im Güterverkehrszentrum und am „Besonderen Standort Elstal“. Die 
mehr als 250 Betriebe beschäftigen über 4.000 Mitarbeiter – deutlich mehr als Einwohner, 
deren Arbeitsplatz außerhalb der Gemeinde liegt. Wustermark ist damit eine Einpendler-
gemeinde. Uns ist keine vergleichbare Gemeinde im engeren Verflechtungsraum be-
kannt, die – ohne selbst Mittelzentrum zu sein – eine vergleichbare Bilanz aufweist. Fol-
gerichtig ist Wustermark eine Gemeinde mit außergewöhnlich hohem Gewerbesteuerauf-
kommen. Bereits im laufenden Jahr haben die Gewerbesteuereinnahmen den Betrag von 
5 Mio. EUR überstiegen und auch bei konservativer Prognose ist zu erwarten, dass die-
ses Volumen auch in den kommenden beiden Jahren erreicht werden wird. Wustermark 
ist seit Jahren in beträchtlichem Umfang ein Nettozahler bei der Kreisumlage.  
 
Die Gemeinde ist verkehrsmäßig außergewöhnlich gut erschlossen. Dies betrifft sowohl 
den öffentlichen Personnahverkehr als auch den motorisierten und nicht motorisierten 
Individualverkehr. Wustermark verfügt über drei Regionalbahnhöfe und ist an den westli-
chen Berliner Ring ebenso angeschlossen wie an die Entwicklungsachse der B5. Der 
Hafen Wustermark ist ein bedeutender Güterumschlagplatz. Alle Verkehrsverbindungen 
verfügen über ausreichende Kapazitäten, um auch die weitere prognostizierte Entwick-
lung abzubilden.  
 
Die weitere Entwicklung der Gemeinde ist auf der Grundlage einer geordneten Bauleit-
planung gesichert. Wustermark bereitet derzeit in Abstimmung mit der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung ein Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept vor. In Bezug 
auf die kulturelle Verhältnisse übersteigen die Gegebenheiten die Regelausstattung an 
Einrichtungen nach dem bisherigen Anhang zum Erläuterungsbericht des Landesentwick-
lungsplans Brandenburg - LEP B-B in den Bereichen Bildung/Jugend, Kultur, Sport, Ge-
sundheit und Soziales eines Grundzentrums deutlich. Die Gemeinde übernimmt hier be-
reits heute Teilfunktionen eines Mittelzentrums.  
 
Nach alledem erscheint es unangemessen, der Gemeinde keinerlei zentralörtlichen Auf-
gaben und Funktionen zuzuweisen. Dies geht an den Realitäten vorbei. Es sind – auch 
bei Anerkennung der Entscheidung, künftig auf Grundzentren zu verzichten – verschie-
dene Möglichkeiten denkbar, hier zu einer angemessenen Lösung zu gelangen. Vorran-
gig dürfte dabei der Ansatz zu verfolgen sein, den einheitlichen Siedlungsraum für die 
Kommunen des Osthavellandes auch als einheitliches Mittelzentrum im Funktionsverbund 
zu definieren. Die Nachbarschaft zu dem Mittelzentrum Nauen schätzt die Gemeinde 
dabei als ebenso unproblematisch wie die Nachbarschaft Falkensees zum Bezirk Span-
dau von Berlin oder des Oberzentrums Potsdam zu der Metropole Berlin ein, zumal so-
wohl der zu schaffende mittelzentrale Funktionsverbund als auch Nauen innerhalb eines 
Entwicklungsstranges liegen. Die Gemeinde erklärt ausdrücklich ihre Bereitschaft, in Ab-
stimmung mit den übrigen beteiligten Gemeinden zu einer angemessenen Funktionsauf-
teilung zu gelangen.  
 
Hinsichtlich des Entwicklungsschwerpunktes Elstal bitten wir zu berücksichtigen, dass an 
diesem Standort mehrere Faktoren zusammentreffen, welche eine besondere Behand-
lung als angemessen erscheinen lassen. Bei aller spürbarer Skepsis des Entwurfs des 
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LEP HR gegen Factory Outlet Center ist doch zu konstatieren, dass der einzige Betrieb 
dieser Art in Brandenburg in der Gemeinde Wustermark existiert und dort in eine harmo-
nische Gesamtplanung für den Standort Elstal eingebunden ist. Elstal hat sich mit dem 
Designer Outlet Center, Karls Erlebnishof und dem benachbarten Standort der Sielmann-
Stiftung zu einer der bedeutendsten Ausflugsdestinationen des Landes entwickelt. Für 
das Land Brandenburg ist ein gewichtiger Handelsstandort und Magnet für Touristen ent-
standen. Diese Allokation ist sowohl aus Sicht der Gemeinde aber auch im Interesse des 
Landes sinnvoll. Die Gemeinde will diese Entwicklung sachgerecht fortschreiben. Aufga-
be der Landesplanung ist es aus Sicht der Gemeinde, für diese wirtschaftliche und struk-
turelle Entwicklung einen förderlichen Rahmen bereitzustellen, nicht ihn systematisch zu 
unterbinden. Die Entwicklung des Standortes Elstal liegt im Interesse der Länder Berlin 
und Brandenburg, sie ist ein landesplanerischer Gewinn, kein Problem. Sofern nicht für 
den anzustrebenden mittelzentralen Funktionsverbund eine angemessene Aussage zu 
dem „Besonderen Standort Elstal“ getroffen werden kann, ist zu erwägen, eine standort-
bezogene Sonderregelung zu Einzelhandels-, Ausflugs-  und Beherbergungsbetrieben zu 
treffen. 
 
Zu Abs. 2 ist anzumerken, dass diese allgemeine Regelung keine Zielqualität aufweisen 
dürfte. Insbesondere ist sicherzustellen, dass akzessorische Einzelhandelbetriebe, wel-
che dienende Funktion zu einem Freizeitpark oder einem großen Beherbergungsbetrieb 
haben, außerhalb der allgemeinen Regelung zugelassen werden können. Zwar ist es 
auch möglich, eine solche Regelung im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens zu 
treffen. Sachgerechter erscheint es aber, dies bereits auf der Ebene der Zielformulierung 
zu tun. 
 
Abs. 3 erscheint nicht sachgerecht, da die bestehende Einzelhandelsstruktur im Havel-
land und den angrenzenden Gebieten von dieser Zielvorstellung bereits heute so grund-
legend abweichen, dass eine Realisierung ausgeschlossen erscheint. Die Regelung ist 
als (zu beachtendes) Ziel der Raumordnung und Landesplanung definiert. Weicht ein 
solches Ziel bei seinem Inkrafttreten von den tatsächlichen Gegebenheiten grundsätzlich 
ab, so muss die Begründung auch realistische Wege aufzeichnen, dieses Ziel durch künf-
tige Bauleitplanung zu erreichen. Es handelt sich um einen abstrakten landesplaneri-
schen Programmsatz. 
 
Die Gemeinde Wustermark lehnt den Abs. 4 grundsätzlich als verfehlt ab. In Berlin und 
Brandenburg existiert nur ein einziges Hersteller-Direktverkaufszentrum mit einer Ver-
kaufsfläche von mehr als 5000 Quadratmetern, nämlich das B5 Designer Outlet Center in 
Wustermark. Dieses wurde in seiner heutigen Form aufgrund eines detaillierten Vertrages 
zwischen Berlin, Brandenburg, dem Betreiber und der Gemeinde abgesichert. Es hat die 
wichtige und anerkennenswerte Funktion, einen Teil der in Brandenburg generierten 
Kaufkraft für hochwertige Artikel, insbesondere Konfektionsartikel, im Lande zu halten. 
Kaum ein anderer Betrieb in  Brandenburg ist hierzu in der Lage. Die Existenz des Desig-
ner Outlet Centers trägt dazu bei, dass sich nicht im Sinne eines Wildwuchses zahlreiche 
andere Anbieter ansiedeln. Allerdings bedarf der heutige Zuschnitt des B5 Designer Out-
let Centers mittelfristig einer sachgerechten Entwicklung, welche die Gemeinde grund-
sätzlich befürwortet.  Die Gemeinde Wustermark regt dringend eine gesonderte Arbeits-
gruppe zum Thema Fabrikverkaufszentren an und erklärt ihre Bereitschaft, hierbei mitzu-
wirken. 
 
 
Z 3.8 Bindung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen an Zentrale Orte 
Ziel 3.8 geht von der Regelungssystematik aus, dass in Abs. 1 der Grundsatz statuiert 
wird, dass großflächige Einzelhandelsbetriebe nur in Zentralen Orten zulässig sind. Die-
ser Grundsatz wird in den folgenden Absätzen und Regelungen teilweise konkretisiert, 
teilweise weiter eingegrenzt und teilweise geöffnet. Das gesamte System erweist sich als 
nicht durchdacht, nicht realisierbar und den Bedürfnissen der Gemeinde Wustermark – 
auch nach den vorstehenden Ausführungen – nicht angemessen. 
 
Bereits der Grundsatz des Abs. 1 erscheint angesichts der Ausgestaltung des Zentrale-
Orte-Prinzips in dem Entwurf des LEP HR nicht sachgerecht. Zwar kommt in ihm das 
prinzipiell anerkennswerte und auch anerkannte Konzentrationsgebot zum Ausdruck, 
welches auch von der Gemeinde Wustermark als sinnvoll und sachgerecht angesehen 
wird. Durch den Verzicht auf Grundzentren in dem Entwurf und die Nichteinbeziehung der 
Gemeinde Wustermark in das zentralörtliche System ergibt sich allerdings eine sachlich 
nicht gerechtfertigte systematische Benachteiligung gegenüber den Nachbargemeinden 
Falkensee und Nauen. Es handelt sich hier um einen einheitlichen Siedlungsraum der 
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funktional und verkehrlich eng verwoben ist. Der Umstand, dass Wustermark tatsächlich 
unter diesen Gemeinden besonders bedeutende Einzelhandelbetriebe aufweist und ge-
meinsam mit dem Havelpark in der (ebenfalls nicht zentralörtlich relevanten) Nachbarge-
meinde Dallgow-Döberitz die Versorgung für den Siedlungsbereich wesentlich sichert, 
wird von dem vorliegenden Entwurf völlig ignoriert. Der Entwurf stellt auch kein Konzept 
dar, wie diese über Jahrzehnte gewachsene und im Kern bewährte Entwicklung „zurück-
gedreht“ werden soll.  
 
Der Entwurf sollte hier einen objektiveren Blick auf die tatsächlichen Gegebenheiten wer-
fen und eine angemessene planerische Antwort finden.  
 
 
Z 3.10 Abs. 2  
Es ist nicht nachvollziehbar, warum in bevölkerungsstarken Orten mit erheblicher Binnen-
nachfrage aber ohne zentralörtliche Funktion keine großflächigen Einzelhandelbetriebe 
ohne zentrenrelevante Sortimente existieren sollten. Dieser Einwand erledigt sich, wenn 
Wustermark in einen mittelzentralen Funktionszusammenhang eingebunden wird.  
 
Z 3.11 Einzelhandelsagglomerationen 
Das (vermeintliche) Ziel sollte dringend (!) überprüft und gestrichen werden. Es ist recht-
lich nicht durchsetzbar. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat den Begriff der Agglo-
meration eingehend definiert und zwar abweichend. Um dieses Ziel in der Bauleitplanung 
zu konkretisieren, müssten die Gemeinden baugebietsbezogene, vorhabenunabhängige  
Verkaufsflächenbeschränkungen festsetzen, wozu es nach der mittlerweile gefestigten 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts an einer Rechtsgrundlage mangelt. Im 
Ergebnis wären Gemeinden, die keine zentralen Orte sind, generell und ohne Betrach-
tung der örtlichen Gegebenheiten verpflichtet, jeglichen Einzelhandel in Gewerbegebieten 
auszuschließen. Der Landesverordnungsgeber würde damit abstrakt-generell den Inhalt 
des § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) abändern, wozu er nicht befugt ist. Wir halten 
die Regelung für rechtswidrig. 

 
Zu III.5 Siedlungsentwicklung 
 
Die Gemeinde Wustermark möchte betonen, dass sie den Grundsatz 5.1 Innenentwick-
lung und Funktionsmischung ausdrücklich befürwortet. Gleichzeitig gilt es festzuhalten, 
dass die getroffenen konkreten Regelungen in den Zielen 5.6 und 5.7 in unserem Ge-
meindegebiet teils widersprüchlich und unserer Auffassung nach unrechtmäßig in die 
kommunale Planungshoheit eingreifen, da in Teilbereichen keinerlei Entwicklungs-, Opti-
mierungs- und Abrundungsmöglichkeiten gegeben werden. Im konkreten möchte die 
Gemeinde Wustermark dies wie folgt begründen: 
 
Z 5.6 Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung 
Die Begründung zu Z.5.6 führt aus, dass: „die Siedlungsentwicklung, die über die Mög-
lichkeiten der Eigenentwicklung hinausgeht, auf standörtlich geeignete Schwerpunkte zu 
konzentrieren“ sind. Hierzu werden die Gestaltungsräume Siedlung in unserem Gemein-
degebiet festgelegt. 
Weiterhin wird erläutert, dass hiervon eine Konzentrationswirkung und eine vorwiegende 
Innenentwicklung begünstigt werden sollen. Beide Prämissen werden durch die Gemein-
de Wustermark unterstützt. Die konkrete Festlegung dieser Schwerpunkte gem. Festle-
gungskarte spiegelt nach Auffassung der Gemeinde Wustermark jedoch nicht die tatsäch-
liche Gemeindestruktur wider und agiert damit auch nicht im Sinne der vorgenannten 
Grundsätze sondern greift unzulässig in die kommunale Planungshoheit ein. 
Konkrete Beanstandungen sind dabei die Schärfe der Eingrenzung der dargestellten 
Schwerpunkträume sowie die Nichtberücksichtigung des Ortsteils Priort. 
 

- Zur Schärfe der Eingrenzung des dargestellten Schwerpunktraums: Insbesondere 
bei der Ortslage Elstal werden die östlichen Teile des historischen Olympischen 
Dorfs von 1936 aufgrund kartografisch begrenzter Möglichkeit nicht vollständig 
als Schwerpunktraum ausgewiesen. Unter fachlich inhaltlicher Betrachtung der 
Siedlungsstruktur, der Eigenart des Geländes, des Naturraums und des angren-
zenden Naturraumverbundes kann eine unterschiedliche Einschätzung zu Teilflä-
chen des Olympischen Dorfs nicht nachvollzogen werden. Der östliche Teil des 
Geländes bildet eine siedlungsstrukturelle Einheit mit dem übrigen Teil, ist eben-
falls verkehrtechnisch, wie auch von der Versorgungssituation ausgesprochen gut 
ausgestattet und somit als Wohnstandort im höchsten Maße geeignet. Weiterhin 
verbietet sich eine raumplanerische dividierte Betrachtung des Areals bereits aus 
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denkmalpflegerischer Sicht, da die Gesamtanlage aus einer integralen Entwick-
lungslinie heraus zu entwickeln ist. Das Denkmal nationaler Bedeutung bedarf 
ohnehin einer äußerst sensiblen Behandlung, da eine Entwicklung im Sinne des 
dauerhaften Erhalts des kulturellen Erbes aufgrund der innergebietlichen Struktur 
äußerst schwierig ist. Auch aus diesem Grund engagiert sich der Bund im Rah-
men des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ im Areal. Die 
getroffene Darstellung konterkariert die unternommenen Bemühungen.  
 

- An anderer Stelle weist die Festlegungskarte in unserem Gemeindegebiet 
Schwerpunkträume auf, an denen bereits seit geraumer Zeit eine wohnbauliche 
Innutzungnahme durch Ansiedlung von Gewerbe und Industrie nicht mehr mög-
lich ist. Somit wirkt auf der Festlegungskarte das Angebot an Schwerpunkträu-
men im Gemeindegebiet ausgesprochen groß. De facto ist das Angebot jedoch 
stark begrenzt. 

 
Zur Nichtberücksichtigung des Ortsteils Priort: 

- Wie bereits ausgeführt dienen die Schwerpunkträume einer Förderung der Kon-
zentration und Innenentwicklung der Wohnbaulandschaffung. Die Ortslage Priort 
weist derzeit ca. 1.200 Einwohner auf. Der Ortsteil verfügt über einen eigenen 
Bahnhof mit direktem Anschluss an Wustermark, Postdam, den BER und Berlin. 
Die Anbindung an die B5 sowie die A10 sind in kurzer Distanz gegeben. Aufgrund 
der bestehenden Siedlungsgröße konnte sich vor einigen Jahren ein Café/ Bä-
cker im Ortsteil etablieren, der mehr und mehr die Nahversorgung des Ortsteils 
unterstützt. Des Weiteren ist die Distanz zum nächstgelegenen Discounter und 
Vollsortimenter in Elstal lediglich ca. 5 Kilometer. Es gibt einen Allgemeinmedizi-
ner Vor-Ort, eine Bürgerbegegnungsstätte und eine KITA. Die Ortslage Priort 
weist somit ausgesprochen gute Voraussetzungen für die Ausweisung als 
Schwerpunktraum auf. Auch die tatsächliche Nachfragesituation untermauert die 
Auffassung der Gemeinde Wustermark. Die in Ziel 5.7. eingeräumten Möglichkei-
ten der Eigenentwicklung reichen nicht in Ansätzen aus, um alleine die innere 
siedlungsstrukturelle Vervollständigung, Abrundung und Aufwertung vorzuneh-
men, die für eine dauerhafte Sicherung der bereits bestehenden Versorgungssi-
tuation bzw. eine qualitative Weiterentwicklung erforderlich sind. 

 
Die Gemeinde Wustermark fordert daher die Anpassung der Festlegungskarte gemäß 
des angefügten Vorschlags, insbesondere durch Einbeziehung der Ortslage Priort und die 
vollständige Einbeziehung des gesamten Olympischen Dorfs in den Schwerpunktraum. 
Es ist weiterhin anzumerken, dass die Gemeinde Wustermark der Auffassung ist, dass 
auf Ebene einer Landesplanung keine flurstücksscharfen Festlegungen in der Festle-
gungskarte getroffen werden können, da die kartografischen Möglichkeit auf Ebene einer 
solchen Planung die genannte Schärfe nicht zulässt. Beispiel hierfür ist der östliche Teil 
des Olympischen Dorfs, für das die Anordnung eines weiteren „Schraffurpunktes“ schwer 
umsetzbar erscheint, da ansonsten die Darstellung östlich angrenzenden Freiraumver-
bundes kaum noch möglich ist.  
 
Abs. (1) Als Gestaltungsraum Siedlung wurden von der Gemeinde Wustermark nur die 
Ortsteile 
              Wustermark und Elstal aufgenommen.  

 
Forderung - Zur Steuerung der Siedlungsentwicklung ist es unbedingt erforderlich 
auch den Ortsteil Priort aufzunehmen.  

 
Z 5.7 Örtlicher Bedarf, Eigenentwicklung, zusätzliche Entwicklungsoption 
Die unter Z.5.7 im Entwurf getroffenen Festlegungen zu den Eigenentwicklungsmöglich-
keiten sind für die Gemeinde Wustermark in der getroffenen Art und Weise inakzeptabel 
und greifen unrechtmäßig in die Selbstbestimmungsrechte der Gemeinde ein. Insbeson-
dere in Abs. (2) mit der Festsetzung den örtlichen Bedarf mit einem Umfang von bis zu 5 
% des Wohnungsbestandes zum Stichtag 31.12.2018 für die nächsten 10 Jahre ist inak-
zeptabel.  Somit wäre in den Ortsteilen Buchow-Karpzow, Hoppenrade und Priort (vo-
rausgesetzt, dieser wird nicht als Siedlungsschwerpunkt festgesetzt) kaum noch eine 
Entwicklung möglich, da in den veranschlagten 5 % bereits die noch nicht realisierten 
Wohnungseinheiten in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen sowie die Innenbereichsflä-
chen mit einfließen.  
 
Wir möchten dies erläutern: 
Die Siedlungsbereiche im Gemeindegebiet weisen eine vielseitige Struktur und Entwick-
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lungsgenese auf. Insbesondere die Folgen der politischen Wende, des Strukturwandels, 
der Demilitarisierung und veränderten Freizeitkultur haben dazu geführt, dass auch in den 
bestehenden ländlichen Ortsteilen innerhalb der bestehenden Siedlungsbereiche teils 
kleine, teils größere Innenentwicklungspotenziale vorhanden sind. Ohne eine Entwicklung 
dieser Flächen besteht weiterhin in vielen Fällen eine städtebauliche und siedlungsstruk-
turelle Wunde. Sollte beispielsweise ein größerer landwirtschaftlicher Betrieb in integrier-
ter Ortslage seinen Betrieb aufgeben, könnten die freiwerdenden Flächen keiner der be-
stehenden Struktur angemessenen Nutzung (z.B. durch Wohnen) zugeführt werden. 
Auch größere strukturelle Wunden, Fehlnutzungen, die zu Brachflächen und somit Poten-
zialflächen geführt haben, sollten im Sinne einer nachhaltigen Bodennutzung und im Sin-
ne einer Innenentwicklung zur Vermeidung der weitergehenden Inanspruchnahme von 
Fläche für Siedlungszwecke genutzt werden. Nur so können unsere ländlichen Ortschaf-
ten eine zukunftsfähige und attraktive Struktur erhalten und behalten, damit diese Ortstei-
le auch in Zukunft ihren Beitrag zu einer gesunden Siedlungsstruktur beitragen können. 
 
Der im Entwurf geforderte Nachweis, die Potenziale im Rahmen jedes Bauleitplanverfah-
rens (sei es B-Plan, Abrundungssatzung, Innenbereichssatzung,…) nachzuweisen, ist 
aus Sicht der Gemeinde Wustermark unverhältnismäßig. Die bestehende Nachfragesitua-
tion im Gemeindegebiet führt ohne aktive Steuerung zu einer zügigen Inanspruchnahme 
der Baulücken und kleinteiligeren Innenentwicklungspotenziale. Ein Baulücken- und Po-
tenzialflächenkataster ergibt nur Sinn als Antriebsfeder für eine Innenentwicklung. Diese 
erfolgt im Gemeindegebiet aufgrund der starken Nachfragesituation ohnehin. Das Betrei-
ben des geforderten Aufwands ist daher lediglich aufgrund des Verlangens der Landes-
planung inakzeptabel. 
 
Die folgende Kalkulation unterstreicht den extrem geringen Entwicklungsspielraum, der 
den ländlichen Ortsteilen eingeräumt wird.  
 
 
Beispiel:  

OT Bu-
chow-
Karpzow 

437 
EW 

(Stand 30.09.2016) : 2,5 
EW 

= 174 WE 5 % = 9 
WE 

OT Hop-
penrade 

358 
EW 

(Stand 30.09.2016) : 2,5 
EW 

= 143 WE 5% = 7 
WE 

OT Priort 1.21
5 EW 

(Stand 30.09.2016) : 2,5 
EW 

= 486 WE 5 % = 24 
WE 

 
(EW – Einwohner, WE – Wohnungseinheiten) 
 
 
Hinzu kommt, dass in den vorgebenden Wohneinheiten bereits Innenentwicklungsflächen 
wie Baulücken und vorhandene Potenziale in B-Plangebieten inbegriffen sind. Somit 
könnten nicht einmal mehr die planungsrechtlich zulässige Schaffung von Wohneinheiten 
durchgeführt werden, geschweige denn eine Weiterentwicklung und Optimierung der 
Siedlungen vorgenommen werden. 
 
 
Die Gemeinde fordert daher, die Ortslage Priort aufgrund bereits unter Punkt 5.6. darge-
stellten Gründen als Schwerpunktraum Siedlung darzustellen sowie für die Eigenentwick-
lung lediglich eine Quotierung für externe, nicht integrierte Entwicklungen vorzunehmen. 
Die Nachverdichtung und Abrundung bestehender Siedlungen muss auch im Sinne der 
Landesplanung sein. Eine Berücksichtigung bestehender Bebauungsplanausweisungen 
sowie von weiteren Innenentwicklungsflächen soll daher für eine Quotierung nicht erfol-
gen. 
 
G 5.8 Nachnutzung Konversionsflächen 
 
Die Gemeinde Wustermark befürwortet den Grundsatz 5.8 ausdrücklich. 
 
Zu V  Festlegungskarte 
Die Gemeinde Wustermark fordert die Aufnahme OT Priort als Siedlungsfläche und An-
passungen bei Wustermark und Elstal entsprechend dem beigefügten Vorschlag. 
 
Wir bitten die Anregungen der Gemeinde Wustermark im weiteren Verfahren zu berück-
sichtigen und um eine Information über das Ergebnis der Abwägung. 
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 Abstimmungsergebnis: 

 

Ja: 12 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 16.  Ordnungsbehördliche Verordnung gem. § 5 Abs. 1 Brandenburgisches Ladenöff-
nungsgesetz (BBLöG) zum Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von beson-
deren Ereignissen im Jahre 2017 
Vorlage: B-142/2016 

  
 Beschluss: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt, die folgende „Ordnungsbehördliche Verord-
nung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereig-
nissen an Sonn- und Feiertagen  im Jahre 2017“: 
 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
Anlass von besonderen Ereignissen im Jahre 2017 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) vom 
27. November 2006, GVBI.I/06, [Nr. 15], S. 158, geändert durch Gesetz vom 20. Dezem-
ber 2010, GVBI.I/10,  [Nr. 46],  in Verbindung mit § 26 Abs. 3 des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. August 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. 
Dezember 2010, GVBI.I/10, [Nr. 47],  erlässt der Bürgermeister der Gemeinde Wuster-
mark als örtliche Ordnungsbehörde auf Beschluss der Gemeindevertretung vom 
29.11.2016 folgende Ordnungsbehördliche Verordnung: 
 
 

§ 1 
Verkaufszeiten an Sonn – und Feiertagen 

 
Verkaufsstellen dürfen gem. § 5 Abs. 1 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz an fol-
genden Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 13.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sein, soweit 
nicht Lärmschutzgebote entgegenstehen: 
 

08. Januar 2017 Internationales Neujahrsfest 
30. April 2017 Eisenbahnfest 
28. Mai 2017 Kinderfest 
01. Oktober 2017 Oktoberfest 
05. November 2017 Herbstfest 
10. Dezember 2017 Weihnachtsmarkt 

 
 

§ 2 
Tarifrecht/Arbeitsschutz 

 
Bei der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer auf Grund dieser Verord-
nung sind § 10 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes, das Arbeitszeitgesetz, 
der Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer im Einzelhandel, das Jugendarbeitsschutzge-
setz und das Mutterschutzgesetz zu beachten. 
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§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 außerhalb  
der dort zugelassenen  Öffnungszeiten Waren zum gewerblichen Verkauf anbietet. Die 
Ordnungswidrigkeit kann gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 Brandenburgisches Ladenöffnungsge-
setz mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach dem Tage  der Bekanntgabe  in Kraft und gilt bis 31. 
Dezember 2017. 
 
Wustermark, den  
 
 
Schreiber 
Bürgermeister der Gemeinde Wustermark als örtliche Ordnungsbehörde 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 9 

Nein: 1 

Enthaltung: 2 
 

 
mehrheitlich beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 17.  Antrag der Grundschule Otto Lilienthal zur Weiterentwicklung zu einer "Schule für 
Gemeinsames Lernen" 
Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahme der Gemeinde 
Vorlage: B-144/2016 

  
 Beschluss: 

 
Die Gemeinde Wustermark beschließt, die Bewerbung der Grundschule „Otto Lilienthal“ 
als „Schule für Gemeinsames Lernen“ zu unterstützen. Entsprechend wird die dem Be-
schluss angefügte Stellungnahme mit Stand 08.11.2016 gebilligt. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 12 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
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 19.  Vergabe von Bauleistungen hinsichtlich der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in 
den Straßen mit Schuch-Pilzleuchten, 1. und 2. Bauabschnitt (Austausch der 
Schuch-Pilzleuchten gegen LED-Leuchten) 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: B-117/2016 

  
 Beschluss: 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark beschließt den Auftrag für die Er-
neuerung der Straßenbeleuchtung in den Straßen mit den Schuch-Pilzleuchten, 1. und 2. 
Bauabschnitt, in Höhe von 278.850,80 € an die Fa. Elektro-Rathenow GmbH, Wilhelm-
Külz-Straße 10, 14712 Rathenow zu vergeben. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 12 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 20.  Herstellung von zwei Brandschutztreppen als zweiten Fluchtweg am Rathaus Wus-
termark 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: B-128/2016 

  
 Beschluss: 

 
Es wird beschlossen im Rahmen der Verbesserung des Brandschutzes einen 2. Flucht- 
und Rettungsweg für den Evakuierungsfall im Jahre 2017 herzustellen, in dem zwei 
Brandschutztreppen als Flucht- und Rettungsweg an die Giebelwände des Rathauses 
Wustermark angebaut werden. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 11 

Nein: 0 

Enthaltung: 1 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 21.  Ausbau des Dachgeschosses des Rathauses Wustermark für neue Büroräume der 
Verwaltung, für die Bibliothek und für einen Beratungsraum 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: B-123/2016 

  
 Beschluss: 

 
Es wird beschlossen die leerstehenden Büroflächen im Dachgeschoss des Rathaus Wus-
termark in dem Jahr 2017 wie folgt auszubauen: 
 

1. Erweiterung des Konferenzraumes von 77 m² um 28 m² auf ca. 105 m². Damit 
werden für ca. 75 Personen Sitzplätze geschaffen. 

2. Herrichten der Bibliothek auf einer Grundfläche von ca. 102 m². 
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3. Herrichten des Büro- und Besprechungsraumes von ca. 21 m² für den Revierpoli-
zisten, den Ortsvorsteher, das Jugendparlament u.a. 

4. Herrichten der bestehenden Büro- und Besprechungsflächen von ca. 76 m² zur 
Nutzung durch die Verwaltung. 

 
 Abstimmungsergebnis: 

 

Ja: 10 

Nein: 0 

Enthaltung: 2 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 22.  Straßenbaubeitragssatzung der Gemeinde Wustermark 
Hier: Beratung und Beschlussfassung der 3. Änderungssatzung 
Vorlage: B-125/2016 

  
 Beschluss: 

 
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt die als Anlage 1 beigefügte 3. Ände-
rungssatzung zur Straßenbaubeitragssatzung der Gemeinde Wustermark. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 9 

Nein: 1 

Enthaltung: 2 
 

 
mehrheitlich beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 23.  8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winter-
dienst in der Gemeinde Wustermark (Straßenreinigungssatzung) 
hier: Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: B-122/2016 

  
 Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark beschließt die vorliegende 8. Sat-
zung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung: 
 
8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winter-
dienst in der Gemeinde Wustermark (Straßenreinigungssatzung) 
 
Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]) in Verbindung mit § 
49 a des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04.07.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 27]) sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.03.2004 (GVBl.I/04, [Nr. 8], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 
29.11.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 



Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse 

 
Seite 15 von 15 

1. Das „Verzeichnis der Reinigungspflichtigen“ als Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Satz 4 
der Straßenreinigungssatzung, zuletzt geändert durch die 7. Satzung zur Änderung der 
Straßenreinigungssatzung vom 29.09.2015, wird wie folgt geändert: 
 
1.1 OT Elstal 
 

 Stra-
ßenna-
me 

von Netzkno-
ten 

bis Netzkno-
ten 

Wid-
mungs-
inhalt 

Straßenreinigung Winterdienst 

          
Fahr-
bahn 

Geh-
weg 

Rad
weg 

Rand-
streif. 

Fahr-
bahn 

Geh
weg 

Rad-
weg 

29 Bahn-
hofstra-
ße 

Schleife P + R  Gemeinde-
straße 

A  A A / G1 A A 

Bahnhofstraße Bahnhof  / A* / A* / A* / 

 
 
 
1.2 OT Wustermark 
 

 Stra-
ßenna-
me 

von Netzkno-
ten 

bis Netzkno-
ten 

Wid-
mungs-
inhalt 

Straßenreinigung Winterdienst 

          
Fahr-
bahn 

Geh-
weg 

Rad
weg 

Rand-
streif. 

Fahr-
bahn 

Geh
weg 

Rad-
weg 

60 Bremer 
Ring 

Anfang Ab-
zweig Bremer 
Ring 

Ende Ab-
zweig Bre-
mer Ring 

Privatstra-
ße 

G GS GS G G2 A A 

die Nr. 60 wird gestrichen, alle fortlaufenden Nummern ändern sich entsprechend 

 
2. Alle Änderungen sind grau hinterlegt und durch Fettdruck hervorgehoben. Die fortlau-
fenden Nummern ändern sich entsprechend. 
 
3. Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 12 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 
 

 
einstimmig beschlossen 

  
(Siegel)  ………………………….  

        Der Bürgermeister  
 
 
 
 

 
 

1. Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit lt. § 39 (3) Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg sowie nach § 15 der Hauptsatzung der Gemeinde Wustermark bekannt ge-
macht. 

2. Insofern in o.a. Beschlusstexten auf Anlagen oder andere nicht abgedruckte Schriftsätze ver-
wiesen wird, stehen diese zu Jedermanns Einsichtnahme während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der Gemeindeverwaltung Wustermark zur Verfügung. 

3. Diese öffentliche Bekanntmachung wird zudem auf der Internetseite der Gemeinde Wuster-
mark, unter www.wustermark.de, ausgewiesen. 

 

Aushangvermerk 

 Ausgehängt am: ………………… i.A. 

(Siegel) Abzunehmen am: …………………   

 Abgenommen am: ………………… 

 Auszuhängen in: Hauptschaukästen Buchow-Karpzow, Elstal, Hoppenrade, Priort und Wustermark 

 

http://www.wustermark.de/
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